
 
V o r b e r i c h t 

zum Wirtschaftsplan 
für den Regiebetrieb  

Kreisstraßen und Verkehrsinfrastruktur 
 für das Haushaltsjahr 2006 

 
 
Die Bewirtschaftung der Kreisstraßen und der Verkehrsinfrastruktur wird als eine 
Einrichtung im Sinne des § 108 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) 
geführt. 
 
Nach der Verordnung über die Haushaltswirtschaft kaufmännisch geführter 
kommunaler Einrichtungen (EinrVO-Kom) vom 09.12.1987, geändert durch die 
Verordnung vom 13.11.1996, ist für die Einrichtung vor Beginn eines jeden 
Haushaltsjahres ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser ist besonderer Teil des 
Haushaltsplanes des Landkreises Cuxhaven. 
 
Der Wirtschaftsplan des Regiebetriebes Kreisstraßen und Verkehrsinfrastruktur 
besteht aus: 
 
A) Erfolgsplan  

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des 
Haushaltsjahres. Da die Aufwendungen für Personal-, Bau- und 
Unterhaltungskosten der Kreisstraßen und für den Betrieb der 
Kreisstraßenmeistereien sowie für die Verwaltung des Anlagevermögens für 
die Verkehrsinfrastruktur die Erträge übersteigen, erfolgt der Ausgleich des 
Erfolgsplans durch eine Zuweisung aus dem kameralen Teil des Haushalts.
  

B) Vermögensplan  
Der Vermögensplan enthält alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben 
des Wirtschaftsjahres, die sich aus den vorgesehenen Investitionen, den 
Zuweisungen und den Krediten ergeben sowie aus den notwendigen 
Verpflichtungsermächtigungen. Der Ausgleich des Vermögensplanes erfolgt 
durch eine Rückführung an den kameralen Haushalt.  
 

C) Finanzplan  
Für einen Zeitraum von 5 Jahren werden hier der Erfolgs- und der 
Vermögensplan zusammengefasst.  
 

D) Stellenübersicht  
Die dem Regiebetrieb Kreisstraßen zugeordneten Angestellten und Arbeiter 
sind hier aufgeführt. Die Stellen der Beamten sind hier nachrichtlich 
angegeben. Sie werden im Stellenplan des Landkreises Cuxhaven geführt.
  

E) Investitionsplanung  
Die Investitionskosten der Straßenbaumaßnahmen, die nach dem 
Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) voraussichtlich gefördert 
werden, sind hier für einen Zeitraum von 4 Jahren dargestellt. 
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